
Anlagen

liehen Ermittlungsergebnis basieren
des Dokument des Staatsanwalts, mit 
dem die Eröffnung des gerichtlichen 
Haupt Verfahrens gegen einen Be
schuldigten beantragt wird. Das Ge
richt darf über keine anderen als die 
im Anklagetenor zur Last gelegten 
strafbaren Handlungen und über 
keine anderen als die in der A. na
mentlich bezeichneten Beschuldigten 
im Eröffnungsverfahren entscheiden. 
Nur in dem Umfang, in dem der Er
öffnungsbeschluß die A. erfaßt, bildet 
das Verhalten des (oder der) An
geklagten auch den Gegenstand der 
Haupt Verhandlung. Das Gericht ist 
an die rechtliche Beurteilung des 
Sachverhalts, wie sie in der A. zum 
Ausdruck kommt, nicht gebunden.

Anlagen: Syn. für (Erb-)Disposition. 
Bezeichnung für die Gesamtheit der 
aus der Erbinformation stammenden 
Faktoren, die als Determinanten in 
den Prozeß der menschlichen Soziali
sation in Abhängigkeit von den kon
kret-historischen Entwicklungsum
ständen eingehen. Die marxistisch- 
leninistische Psychologie verwendet 
den Begriff A. als hinweisende Kate
gorie. Es gilt heute als erwiesen, daß 
Erbinformationen und Umweltein
wirkungen in engsten Wechselbezie
hungen miteinander zu betrachten 
sind und die Wesensbestimmung des 
Menschen sich vor allem aus den 
konkret-historischen gesellschaftli
chen Realitäten ergibt. Überdies ist 
bewiesen, daß A. und Umwelt vom 
ersten Moment der Entstehung eines 
menschlichen Wesens an später un
auflösbare Beziehungen zueinander 
eingehen: Wie die Umwelteinwirkun
gen sich in Fähigkeiten und Fertig
keiten fortschreitend niederschlagen, 
ist aktive menschliche Einwirkung 
auf die Umwelt die zweite wesentliche 
Seite, über die Individualität und 
Umwelt unauflösbar ineinander in
tegriert sind.

Anlaß zur Prüfung der Einleitung 
eines Ermittlungsverfahrens: eigene 
Feststellungen der Untersuchungs
organe, Aufträge des Staatsanwalts, 
Anzeigen und Mitteilungen von 
Staats- und Wirtschaftsorganen, der 
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, ge
sellschaftlicher Organisationen und 
Einrichtungen und von Bürgern 
sowie Selbstbezichtigungen oder Tod 
unter verdächtigen Umständen (§ 92 
StPO).

Anomalie: Merkmale und Erschei
nungen, die deutlich von der Norm 
abweichen. A. ist oft sinngleich mit 
abnormal und Abnormität zu ge
brauchen.

anonyme Anzeige -> Anonymität

anonymer Anruf -> Anonymität

anonymes Schreiben -> Anonymität

Anonymität: Nichtangabe des Na
mens, um nicht erkannt zu werden, 
aus Angst vor einer Strafverfolgung, 
zum Zweck der Vortäuschung einer 
-> Gemeingefahr, zur Denunziation 
einer anderen Person, aus Droh-, Er- 
pressungs- oder Belästigungsabsich
ten u. a. m. Wird eine Anzeige anonym 
erstattet, macht sich in Abhängigkeit 
vom Sachverhalt auch die Feststel
lung des Namens des Anzeigenden 
für die weitere Untersuchungstätig- 
keit erforderlich. Anonyme Tele
fonanrufe oder anonyme Schreiben 
sind häufig auch dadurch gekenn
zeichnet, daß der Anrufer seine 
Stimme verstellt (akustische Unter
suchung) bzw. der Schriftverursacher 
seine Handschrift verstellt, eine 
Schreibmaschine, Druckbuchstaben, 
Zeitungsausschnitte o. ä. benutzt. -» 
Schriftuntersuchung; -> Dokumen
tenuntersuchung, —► Pseudonym, -> 
Androhung von Gewaltakten
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